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§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 05.05.2026 in Kraft. 
 
Friedberg, den 27.04.2026 
 
 
 
 
Richard Scharold 
Zweiter Bürgermeister 
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Hochwasser-Schutzkonzept Obere Paar, Niederschlagsversickerung und 
Überflutungsschutz. 

- Festsetzungen sowie Ausführungen in der Begründung zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung, Versickerung von Niederschlagswasser mit Festsetzung von 
Retentionsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Immissionsschutz mit Festsetzung von 
Emissionskontingenten, Reduzierung der Lichtverschmutzung, Grünordnung 

 
- Analyse der Versickerungsfähigkeit des Bodens und Erstellung eines 

Überflutungsnachweis für ein 30-jähriges Niederschlagsereignis durch das Büro Ulherr 
vom 09.03.2026 

 
- Schalltechnische Untersuchung durch das Büro Kottermair vom 09.03.2026 zur 

Berechnung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln (Emissionskontingenten) 
 

- Stellungnahme des Landratsamtes, Immissionsschutz vom 14.09.2021 zu den 
Themen Konflikt zwischen Gewerbelärm und Naherholung, Lärmkontingente, 
Begrenzung maximaler Lagermengen von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln, 
Lieferverkehr  

 
- Stellungnahme des Landratsamtes, Bauleitplanung vom 14.09.2021 zu örtlichen 

Verkehrsflächen 
 

- Stellungnahme der Polizeiinspektion Friedberg vom 18.08.2021 zur Freihaltung der 
Sichtdreiecke 

 
- Stellungnahme des Bund Naturschutz vom 16.09.2021 zum Thema Mehrverkehr 

 
- Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg vom 24.08.2021 zum 

abwehrenden Feuerschutz, Hydrantennetz, Löschwasserbedarf, Feuerwehrzufahrten 
und -abstellflächen, Feuermeldestellen, Feuerwehr-Einsatzplan und Rettungswegen 

 
- Stellungnahme des Landratsamtes, Wasserrecht vom 14.09.2021 zu den Themen 

Wasserschutzgebiet und Vorranggebiet für Hochwasserabfluss 
 

- Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth vom 16.09.2021 zu den 
Themen Wasserversorgung, Grundwasser, Abwasserbeseitigung, 
Niederschlagswasser, oberirdische Gewässer und Hochwasser, Altlasten und 
vorsorgender Bodenschutz 

 
- Stellungnahme der Stadtwerke Friedberg vom 20.08.2021 zur abwassertechnischen 

Erschließung 
 
 
Schutzgut Boden: 

- Ausführungen im Umweltbericht zur Bestandsaufnahme sowie zur Beschreibung und 
Bewertung der Umwelt, Eingriffsbewertung sowie zur Entwicklung des 
Umweltzustandes mit Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Nichtdurchführung des Vorhabens und bei Durchführung der Planung, Ausführungen 
zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, Aufstellung 
einer Flächenbilanz, Maßnahmen zur Begrenzung der Versiegelung, 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan, zur Grünordnung, zur Versickerung von 
Niederschlagswasser 

 
- Festsetzungen sowie Ausführungen in der Begründung zur überbaubaren 

Grundstücksfläche, zu Geländeveränderungen, zur Versickerung von 
Niederschlagswasser, zur Grünordnung und zu Altlasten 
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- Analyse der Versickerungsfähigkeit des Bodens und Erstellung eines 

Überflutungsnachweis für ein 30-jähriges Niederschlagsereignis durch das Büro Ulherr 
vom 09.03.2026 

 
- Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth vom 16.09.2021 zu den 

Themen Altlasten und vorsorgender Bodenschutz  
 

- Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth vom 16.09.2021 zu den 
Themen Wasserversorgung und Grundwasserschutz, Abwasserbeseitigung und 
Niederschlagswasser, oberirdische Gewässer und Hochwasser 

 
 
Schutzgut Wasser: 

- Ausführungen im Umweltbericht zur Bestandsaufnahme sowie zur Beschreibung und 
Bewertung der Umwelt, Eingriffsbewertung sowie zur Entwicklung des 
Umweltzustandes mit Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Nichtdurchführung des Vorhabens und bei Durchführung der Planung, Ausführungen 
zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, 
Erläuterungen zu Oberflächenwasser, Hochwasser und dem Hochwasser-
Schutzkonzept Obere Paar, Entwässerung, Überflutungsschutz, Wasserversorgung, 
Grundwasser und Trinkwasserschutzgebiet 

 
- Festsetzungen sowie Ausführungen in der Begründung zur Versickerung von 

Niederschlagswasser 
 

- Analyse der Versickerungsfähigkeit des Bodens und Erstellung eines 
Überflutungsnachweis für ein 30-jähriges Niederschlagsereignis durch das Büro Ulherr 
vom 09.03.2026 

 
- Stellungnahme des Landratsamtes, Wasserrecht vom 14.09.2021 zu den Themen 

Wasserschutzgebiet und Vorranggebiet für Hochwasserabfluss,  
 

- Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth vom 16.09.2021 zu den 
Themen Wasserversorgung, Grundwasser, Abwasserbeseitigung und 
Niederschlagswasser, oberirdische Gewässer und Hochwasser 

 
- Stellungnahme des Bund Naturschutz vom 16.09.2021 zum Thema Hochwasser und 

Wasserschutzgebiet 
 

- Stellungnahme der Stadtwerke Friedberg vom 20.08.2021 zur abwassertechnischen 
Erschließung 
 

- Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg vom 24.08.2021 zum Thema 
Hydrantennetz, Löschwasserbedarf 

 
 
Schutzgut Fläche: 

- Ausführungen im Umweltbericht zur Bestandsaufnahme sowie zur Beschreibung und 
Bewertung der Umwelt, Eingriffsbewertung sowie zur Entwicklung des 
Umweltzustandes mit Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Nichtdurchführung des Vorhabens und bei Durchführung der Planung, Ausführungen 
zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, 
Ausführungen zu Flächenbedarf und Flächeninanspruchnahme 
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- Festsetzungen sowie Ausführungen in der Begründung zum Immissionsschutz, zur 
Flächenversiegelung, zum Erhalt von Gehölzen und Neupflanzungen 

 
- Stellungnahme des Landratsamtes, Untere Naturschutzbehörde vom 14.09.2021 zu 

autochthonen/regionaltypischen Pflanzen in der Artenliste, Eingrünung, Zaunsockel, 
Blendwirkung durch Silos und andere hohe Anlagen, Schall- und Lichtimmissionen für 
das Biotop am Afrasee, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, 
Eingriffsregelung, Insektenschutz 

 
 
Schutzgut Landschaftsbild: 

- Ausführungen im Umweltbericht zur Bestandsaufnahme sowie zur Beschreibung und 
Bewertung der Umwelt, Eingriffsbewertung sowie zur Entwicklung des 
Umweltzustandes mit Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Nichtdurchführung des Vorhabens und bei Durchführung der Planung, Ausführungen 
zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, 
Werbeanlagen, Eingrünung, Eingriff in Landschaftsbild, Landschaftsschutzgebiet und 
Kulturlandschaft 

 
- Festsetzungen sowie Ausführungen in der Begründung zu Werbeanlagen, Erhalt von 

Gehölzen und der Eingrünung des Grundstücks 
 

- Hinweise in den Textlichen Festsetzungen zum Denkmalschutz 
 

- Stellungnahme des Landratsamtes, Untere Naturschutzbehörde vom 14.09.2021 zu 
Werbeanlagen, Einfriedungen, Landschaftsbild und Blendwirkung durch Silos und 
andere Neubauten, Eingrünung 

 
- Stellungnahme des Bund Naturschutz vom 16.09.2021 zum Thema Landschaftsbild 

 
 
Schutzgut Kultur- & sonstige Sachgüter: 

- Ausführungen im Umweltbericht zur Bestandsaufnahme sowie zur Beschreibung und 
Bewertung der Umwelt, Eingriffsbewertung sowie zur Entwicklung des 
Umweltzustandes mit Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Nichtdurchführung des Vorhabens und bei Durchführung der Planung, Ausführungen 
zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, Eingriff ins 
Landschaftsbild, Baudenkmal 

 
- Hinweise in den Textlichen Festsetzungen zum Denkmalschutz  

 
 

- Stellungnahme des Landratsamtes, Untere Naturschutzbehörde vom 14.09.2021 zu 
Werbeanlagen, Einfriedungen, Landschaftsbild und Blendwirkung durch Silos und 
andere Neubauten, Eingrünung 

 
- Stellungnahme des Bund Naturschutz vom 16.09.2021 zum Thema Landschaftsbild 

 
 
Parallel mit der öffentlichen Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 2 BauGB 
statt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 5 BauGB Stellungnahmen, die im 
Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 
sind, bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern 
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die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Die schriftliche Mitteilung über die Behandlung der Stellungnahmen erfolgt erst nach weiterer 
Beschlusslage mit der entsprechenden Abwägung. Eine Zwischennachricht wird auch bei 
längeren Zeiträumen nicht erteilt. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt "Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren", das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 3 Abs. 3 BauGB eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können. 
 
 
Friedberg, den 28.04.2026  
 
gez. 
Richard Scharold 
Zweiter Bürgermeister  
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Stadt Friedberg

B e k a n n t m a c h u n g

Einladung zur
Bürgerinformationsveranstaltung

Bebauungsplan Nr. 17 für das Gebiet südlich der Beilingerstraße und
östlich der Straße Am Kirchenfeld im Stadtteil Stätzling

Die Veranstaltung findet statt

am Montag, den 11. Mai 2026
um 18:00 Uhr

in der Sporthalle der Grund- und
Mittelschule Stätzling

Schloßberg 6a,
86316 Friedberg
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Anlage: Sperrbezirk aufgrund der Amerikanischen Faulbrut
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Stadt Friedberg 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
einer Baugenehmigung  
 
Aktenzeichen: F -2025/151 
Bauherr: Sandmair Alexander 
Vorhaben: Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf Flur-Nr. 1066/15 sowie Abbruch Garage 

Flur-Nr. 1066  
Flur-Nrn.: 1066/15 und 1066, (Lehleweg 12 b) Gemarkung Friedberg 
 
Die Stadt Friedberg hat am 13. April 2026 folgende Baugenehmigung erlassen: 
 
Die Baugenehmigung zum Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf Flur-Nr. 1066/15 sowie Abbruch 
Garage Flur-Nr. 1066 auf den Grundstücken Flur-Nrn. 1066 und 1066/15 der Gemarkung Friedberg wird 
entsprechend den mit dem Genehmigungsvermerk vom 13. April 2026 und den amtlichen Korrekturen 
(Roteinträge) versehenen Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren gemäß Art. 59 BayBO unter 
nachstehenden Nebenbestimmungen unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt. 
 
HINWEIS: Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung des 
Baugenehmigungsbescheides durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt 
mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO als bewirkt, mit Ablauf einer 
Frist von einem Monat nach dieser Bekanntmachung sind alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen 
das Vorhaben ausgeschlossen. Die Planunterlagen können im Baureferat, Marienplatz 7, 86316 Friedberg 
eingesehen werden. Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 0821/6002-311. 
 

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postanschrift: 
Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Haus-anschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungenerhoben werden. In der 
Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Stadt Friedberg) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, 
in Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen 
Beteiligten. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
Friedberg, den 13. April 2026 
 
 
 
Hörbrand 
Verwaltungsfachwirtin 
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